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Adressen,
die ständischen Petitionen betreffend.

Merdurchlauchtigster, Gro »mächtigsterKönig!
Hllergnädigj'ter König und Herr!

1) Aufnahme des Hofes Euer Königlichen Majestät erhabenem Throne nahen sich in Ehrfurcht die znm zwölften
Keylaer m die rheinische NhcinifchenLandtage versammeltengetreuen Stände der Ritterschaft, um die Vittc allerunter-
Nitterguts-Matntel, thänigst vorzntragcn, den Antrag des Grafen Eajus zn Stolberg- Stolberg, das seiner

Gemahlin, gebornen Frciin von Loc, gehörende, im Kreise Geldern gelegeneGut, Hof Keylacr, in die
Matrikel der landtagsfähigcu ))tittergüter aufzunehmen.

Die getreuen Stände der Ritterschaft haben sich aus den ihnen gemachtenMittheilungen überzeugt,
daß das Gut Hof Keylaer 1. ein zusammenhängendesGut oon 902 Morgen ist, welches von der Hofstelle
beackert werden tann; 2. daß dasselbe frei von alten. Lasten ist; !>. einen Ncinertrag, nach Abzug der Grund¬
steuer, vou 1,212 Thlr. hat; uud endlich vereinigt die Person und die Familie des Antragstellers alle durch
das Gesetz geforderten Garantien, so daß alle Vorschriften der AllerhöchstenVerordnuugeu vom 13. Juli
1827 und U. November 188! vollkommenerfüllt sind.

Die getreuen Staude der Ritterschaft erlauben sich daher an iden Stufeu des Thrones die allernnter-
thänigstc Bitte niederzulegen: Es möge Euer KöniglichenMajestät gefallen, die Aufnahme des der Gcmahliu
des Grafen Eajns zn Stolberg-Stolberg, gebornen Freiin vou Loe, gehörenden Gutes Hof Keylaer
im Kreise Geldern, in die Matrikel der landtagsfähigen Rittergüter Allcrguäoigst zu befehlen.

Wir ersterben ?e.
Düsseldorf, den 23. Oetobcr l85l>.

Merdurchlauchtigster, Erosmächtigster König!
Mergnlldigster Köuig und Herr!

2) Hebammen °L°h.llnstalt Ouer Königlichen Majestät erlauben sich ganz gehorsamstdie Stände der Nheiuprvviuz Fol-
2" Köln. ^.,rdeo wegen des dringend nöthigen Neubaues der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zn Köln

vorzustellen:
Allerhöchstdiesclbcn haben nntcr dem 20. Angust v. I. zu bestimmengeruht, daß die Vereinigung des

Hebammen-Lehr-^nstitnts nnd der damit verbnndenen Entbindungs - Anstalt ;n Köln mit einer dortigen
städtischen Krankenanstalt vorläufig in Bcrücksichtiguugder dagegen sprechenden Gründe nicht erfolgen soll,
daß aber die Verhandlungen dahin fortzuführen seien, damit im Garten der jetzigenHebamme,:-Lehranstalt
ein nenco Gebände errichtet werde.

Diese Verhandlungen sind nnnmehr so weit gediehen, daß baldigst zum Bau dieses Hauses geschritten
werden kann, uud hat die KöniglicheNegierung zu Köln Pläne dazn vorgelegt.

Bei diesem Stande der Sache sehen sich die Stände der Nhcinprovinz veranlaßt, an Euer Königliche
Majestät nachstehende nnterthanigstc Bitten zu stclleu:

1. Allerhöchst bestimmen zu wollen, daß die Kosten jenes Neubaues nicht mehr als 40,000 Thaler
betragen dürfen;
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2. zu verordnen, daß mit Rücksicht auf diese Summe von der Verwaltungs-Commission der Hebammen-
Lehranstalt der vorliegendeBauplan geprüft, insoweit es erforderlich,modifizirt nnd festgestellt werde;

3. genehmigenzn wollen, daß der fragliche Fonds von 40,000 Thalern auf folgendeWeise disponibel
gestellt werde:

Es wären dazu znnächst zu verwendendie für den Zweck vorhandenen Allerhöchsten Gnadcgcschcnle
von re«i>. ! 0,000 Thlr. nnd 3916 Thlr. 12 Sgr. 4 Pf., welche nach dem bei der Ncgieruugs-Haupt-
Kasse zu Köln dicserhaloberuhenden Depositnni Ende des Jahres 1856 einschließlichder bis dahin
laufenden Zinsen 22,363 Thlr. 13 Sgr. in^l. 21,525 Thlr. in Staatsschnldschcinen,nnd diese letzte¬
ren nach dem Tagcs-Conrse von «4"/« berechnet, im Ganzen in banr . . 18,819 Thlr. 23 Sgr.
betragen würden.

Hierzu tonnten ferner genommenwerden die im Etats - Entwnrfe für die
Hebammen-Lehranstalt p?« IK'^/58 bei der Einnahme anfgeführtcn Activ-Ka-
pitalicil von 6300 Thlrn. in Siaatsschnldscheinennach dem obigen Tages¬
kurse mit ...................... 5,292 „ — „

zusammen: 24,111 Thlr. 13 Sgr.
so daß gegen die Vansnmmc von ............... 40,000 Thlr.

noch ......................... 15,888 Thlr. 17 Sgr.
zn beschaffen wären.

Dieser Betrag würde vorschußweisevon der Provinzial-Hnlfstasse geleistet werden, und wäre
demnächst dnrch Beiträge der bethätigten Negiernngsbczirle mit den übrigen Beiträgen, welche für
die Anstalt erhöbe,: werden, sueecssiv wieder einzuziehen.

Diese Einzichnng würde, um die Provinz nicht auf eiu Mal zu fchr zu belasten, ans zehn Jahre
vertheilt, jedes Mal mit einem Zehntel des ganzen Betrages stattfinden;

4. Allerhöchstbestimmenzn wollen, daß die Verhandlungen mit der Stadt Köln, re»p. mit ihrer Armcn-
Vcrwaltnng über die Vortheile, welche der Stadt Köln ans dem wegen des Banco der Hebammen-
Lehranstalt nntcr dem 18. November 1846 abgeschlossenen Vertrage erwachsenmöchten, fortgesetzt
werden sollen, daß zn den betreffenden Berathungen der Ncgicruug zn Köln, anßer dem Verwaltnngs-
rath der Hebammen-Lehranstalt, eiu bewährter Nechtanwalt zugezogen werde, daß nöthigenfallö die
aus jenem Vertrage hervorgehendenbegründetenAnsprücheder gedachten Lehranstalt gerichtlich verfolgt
und ausgeführt wcrdcu; daß endlich jedenfalls die Königliche Negicrnng zu Kölu gemeinschaftlich mit
der Verwaltuugs-Eommissiou der Hebammen-Lehranstalt diejenigen Kosten ermittele und festsetze,
zn welchendie Stadt Köln nach Art. 30 des Gesetzes vom 19. Vontuü« des Jahres Xl angehalten
werden tauu, nnd ebenfalls Entscheidungdarüber treffe, wie weit die Stadt Köln nach dieser gesetz¬
lichen Bestimmnng die Vcrpflcgungstosten der Schwangern zu tragen hat. Da aber der Neubau der
Austalt höchst dringend ist, nnd bis znr endgültigen Entscheidungüber jene Punkte nicht anfgeschoben
werden tann, so würde derjenige Betrag, den die Stadt Köln nach den genannten Kategorien zn
ersetzen hätte, bei der 10jährigcn Amortisation der Hanptsumme den ZahlungspflichtigenNegicrnngs-
bczirtcn zu Gute zu schreiben, also von denselben nicht einzuziehensciu.

In allertiefster Ehrfurcht ersterben:e.
Düsseldorf, den 23. Oetobcr 1856.



— 38 —

Hllerdnrchllluchtigster, GroßmiichtigsterKönig!
Illergnädigster König und Herr!

3) Nlbeits-Anstaltzu Euer Majestät gctrenestcStände der Nhcinprovinz haben mit tiefgefühltemDante die frohe,
Blauweil«. in dem Allerhöchsten Landtags-Abschicdevon» 30. September d. I. enthaltene Botschaft entgegen

genommen, znfolge deren Euer Majestät denjenigen Grundsätzen Ancrkcnnnng zn geben gernhten, welche
nns zu der Bitte um Einführnng der barmherzigen Schwestern nnd der Diakonissenin das Landarmcnhans
zu Trier Veranlassung gegeben hatten, und nach welcher Allcrhüchstdiesclbcnjene Einführung vorzubereiten
bereits befohlen haben.

Geleitet voll denselbenGrundsätzen erlauben Eiler Majestät getreucste Staude sich die allcrunterthä-
nigste Bitte an den Stnfcn des Thrones niederzulegen, Allcrhöchstdiesclbcnmöchten gnädigst gernhen, zn
befehlen, daß diese in ihren Erfolgen so segensreiche Einrichtung auch auf die Proviuzial - Austalt zu Vrau-
weilcr ausgcdchut werde.

Je mehr die Wahrheit und das Zutreffende des Grundsatzes sich bewährt hat und zur Geltung gekom¬
men ist, daß sittliche Bildung und Besserung, welche Zwecke diese Anstalt vorzugsweise verfolgt, unr anf
einer positiven christlichen Grundlage zu errcichcuseien, desto mehr sind Ener Majestät gctrcncsteStände
von dem Wnnschc durchdrungen, daß die Anstalt recht bald mit denjenigenEinrichtungen ausgestattet werde,
die nach den Anschannngcnder Kirche die folgenreiche Wirtnng der Gnaden- nnd Heilsmittcl, welche sie auch
ihren verirrten und verkommenenGliedern bietet, so wesentlichbedingen.

Zu diesen Einrichtiulgen gehört in vorragender Stellung die Einführnng der barmherzigen Schwestern
nnd der Diakonissen. Während hierdurch bereits ciue vorzügliche Einwirkung auf die sittliche Bcsseruug
durch deu vermittelnden Einfluß derselbenbei der Pflege der Kranken und Kinder gewonnen wäre, so würde
dieser in hohem Grade verstärkt werden, wenn auch die Schule in den Stand gesetzt würde, in gleichem
Sinne für das geistigeWohl ihrer der Anstalt zugewiesenen Zöglinge zu sorgcu.

In dieser Ncbcrzengnng gestatten sich Euer Majestät gctrcucstc Staude zugleich auf die Einführuug
der Schulbrüder uud Schulschwcsteru, die an allen Orten, wo sie bisher bestanden, eine so erfolgreiche
Wirksamkeitzn entfalten im Stande gewesen sind, allcruntcrthänigst anzutragen nnd zn bitten, befehlen zu
wollen, daß diesem Wunschewillfahrt werde, sobald die euangclischcu Kinder, wie beabsichtigtist, in eine
andere Anstalt abgeführt sein werden.

Die Ausführung dieser Einrichtung ist dadurch erleichtert, daß die Trmuung der Geschlechter durch
die Verwaltung bereits vorbereitet und die erforderlichenNänmlichteitcn in der Hcrrichtnng begriffen sind.

Zugleich erlauben sich die allcrgctrenestcnStände den untcrthänigsten Wnnsch ansznsprechen, daß bei
dem höheren Verwaltungs - Personale cmch katholischeBeamte, die mit den Interessen und Wünschen der
katholischen Kirche vertraut wären, angestellt werden möchten.

Wir ersterben «.
Düsseldorf, den 23. Oktober 1856.

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Mergniidigster König und Herr!

4) Elisabeth.Stifwnn,für Euer KöniglichenMajestät erlauben sich die trcugchorfamstcnStände der Nhcinprovinz, über die
Vlwben-Untenicht zu Dü«n. Elisabeth-Stiftung für Blindcn-Untcrricht in dieser Provinz allernnterthänigstenVortrag zu halten.

Diese Anstalt hat ihren Sitz in der Stadt Düren nnd den Zweck, die bildnngsfähigcn Blinden der
Nheinprovinz zu erziehen,uud durch Schulunterricht, fowie dnrch Aneignung von Gcschicklichkcitcnzn nützlichen
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Bürgern des Staates zu bilden. Sie wurde im Jahre 1842 znr Erinnerung an die damalige beglückende
AnwesenheitEuer KöniglichenMajestät und der allvcrchrtenKönigin Majestät in der Provinz, und zwar in
Folge hochherziger Schenkungennnd fortgesetzter freiwilligerBeiträge der Bewohner des genannten Laudeotheiles
gegründet. Ihre Majestät die Königin gcruhteu Allerhöchstselbst deren Protcctorat zu übernehmen uud durch
AllerhöchsteCabiuets - Ordre vom 18. Januar 1844 hatte, sich die Anstalt der Bestätigung ihrer Statuten
dnrch die Gnade Ew. Königlichen Majestät zn erfreuen, wodurch derselben gleichzeitigdie znr Erwerbung
von Grundstückenuud Kapitalien erforderlichenCorporationörcchte,sowie die Vorrechte öffentlicher Uuterrichtö-
nnd Armen-Anstalten überhaupt verliehen worden sind Seit dieser Zeit hat das Institut segensreich gewirkt
uud ciue bedcuteudeAnzahl blinder Kinder für da« Leben ausgebildet.

Die Anstalt kann aber im wahren Interesse der Provinz noch großartiger gefördert nnd zu ciuer uoch
viel lebendigeren Wirksamkeitgesteigert werden, wenn dieselbe in zwei, nach Art uud Leitung gänzlich getrennte
Abtheilungen, die eine für die latholifchennd die andere für die evangelischen Kindern gesondertwird.

Um diesen Zweck zu erreichen, ist zunächst eine uicht ganz unbedeutende Kapitalsnmmc erforderlich.
Die Staude der Provinz glcmbeuhierbei Hülfe leistend ins Mittel treten zn müssen, denu die Sorge für
die Erziehung der blinden Kinder liegt der provinziellen Mitwirkung eben so nahe, wo nicht näher, wie
diejenige der Taubstummem, welche die Staude übernommen haben. Die ganze Angelegenheitist indeß noch
nicht so weit vorbereitet, daß über eine derartige Trennung ein definitiverBeschluß gefaßt wcrdcu tauu, uud
es dürfte daher erforderlichsein, die Bestimmung in dieser Sache im Wesentlichen ans vorbehalte:« Even¬
tualitäten zu gründen.

Unter diesen Umständen haben die Stände der Provinz hinsichtlich der Elisabeth-Stiftnng für Vlinden-
Untcrricht folgende Entschließnngcngefaßt, für welche dieselben sich hiermit die hochgcwogcutlichc Guthcißung
und Gcnchmignng Ew. Königlichen Majestät zn erbitten erlauben:

Es sind von den Ständen vier Eommissioncn in den Personen der Abgeordneten von Ehncrn,
Noeggcrath, Frhrn. vou Nigal nnd Frhru. von Leytam gewählt worden, welche Namens der
Stände mit dem Enratorinm der Anstalt nnd den Behörden die Verhandlungen wegen Trennung derselben
in zwei eonfcssionclle Anstalten, eine katholische uud eine evangelische,führen sollen.

^ür den Fall, daß eine derartige Trennung vou Ew. Königlichen Majestät genehmigt werden möchte,
wird zur Herstellung der zweiten Anstalt eine Summe vou 10,000 Thlu. zur Disposition gestellt. Diese
Summe soll aus den den Ständeil zur Verfügung stehenden Zins-Überschüssen der Provinziell-Hülfstafse
bis zum Jahre 1856 einschließlich cutuommcn werdcu.

Damit aber die Austalt durch Mangel au Fonds in ihrem seitherigen Fortbestande während der Zeit
uicht gefährdet werde, welche zur Effcetuiruug des vorgenannten Erfordernisses nöthig ist, so soll die Elisa¬
beth-Stiftung eiuc jährliche Beihülfe für die beiden Jahre 1857 und 1858 von 800 Thlrn. ebenfalls aus
den vorbczcichncteu Ziusen-Ueberschüsfenerhalten.

Die gedachten Commissaricnhaben dem nächstenLandtage über die Ausführung jener Reorganisation
der Blinden-Anstalten Bericht zu erstatten und etwaige Vorschlägedarüber zu macheu, ob uud eventnell auf
welche Weise dieselben zn eigentlichenProvinzial-Anstalten zn erheben sind.

In allerticfster Ehrfurcht ersterbeu :c.
Düsseldorf, dcu 24. Octobcr 1856.
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Mcrdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
HÄergniidigsterKönig und Herr!

5) Regulliungdes Ein- ^ner Majestät trengchorsamstc, zum zwölften Provinzial - Landtag versammeltenStände der
qumtierungswesens. Nhcinprovinz sind abermals Beschwerdenmehrerer Gemeinden im Kreise Mülhcim am Rhein,

bei Eoblcnz und bei Wesel zugekommen, welche wegen Ncbcrbürduug durch alljährlich wicdcrtchrcudcEin¬
quartierung der zu deu regelmäßigen Ucbnngcn znsanuucugezogencnTruppen veranlaßt sind.

Nach reiflicher Erwägung der einzelnen Beschwerde-Gründe nud der obwaltenden Umständesind treu-
gehorsamsteStaude zu der Ncberzcuguuggelaugt, daß diese Bedrückungeu iu den bezeichneten Gemeinden
noch immer fortbestehen.

Auf Grund der Allerhöchsten Ncstimmungcu in den AllcrguädigstenLandtags-Abschieden vom 7. No¬
vember 1841 und vom 30. December 1843 erlauben sich trcngehorsamstcStände, Euer Majestät die allcr-
uuterthänigstc Bitte vorzutrageu, daß Euer Majestät gcrnhen wollen, den Land-Gemeinden bei Wehn,
Eoblcnz uud Wesel, welche durch die alljährlich regelmäßig zu tragende Einquartierung und Verpflegung der
Ncbuugömauuschafteuhart bedrückt wcrdcu, die verheißene Erleichterung Allerguädigst zu gcwäbrcu; insbe¬
sondere aber den Militär-Verwaltungen zu befehlen, die Verpflegung der bei den regelmäßigen jährlichen
Ncbnngen lantonnircnden Trnppen dnrch eigene Fürsorge zli bewirten oder dcsbalb mit den bequartierten
Gemeinden dnrch freiwillige Ucbercinkunftein befriedigendesAbtommcn zn treffen.

Wir ersterbeu iu tiefster Ehrfurcht:e.
Düsseldorf, den 25. Octobcr 1856.

Merdurchlauchtigster, Großmächtigster König!
Fllergniidigster König und Herr!

6) Ernennung eines stän- 3)nrch Verfügung Euer Majestät Münsters für Handel :e., <l «I. 18. Angust 1854, ist auge-
dischen Deputatenfür die ordnet worden, daß ein von dem WestphälifchcnProuinzial-Landtag ernannter Deputirtcr für
Ruhr-Angelegenheiten. ^ Nnhr-Angelegenheiten zn den Haupt-Strom-Bcfahruugcn eingeladen werde. Dem Rhei¬

nischenProvinzial-Landtage ist jedoch eine gleiche Ncfugniß uicht beigelegtwordcu.
Die Nheiuproviuz hat bei der Rnhrschiffahrt, beziehungsweiseder Rnhrschiffahrtstassc,ein noch größeres

Iutcrcssc als die Provinz Wcstphalcn. Der fiuauzicllc Theil jcucr Kasse wird von dem Provinzial-Steuer-
Dircctor zu Köln, der technischevon derKönigl. Regicrnng zu Düsseldorf verwaltet. Nach einer offiziellen
Nachweise über die im Jahre 1855 bei den Nnhrschlcnscndnrchgcgangcncn Schiffe beträgt die Zahl der gcschlcu-
sctcn Schiffe in der Provinz Wcstphalcn 9004, in dcr Nhcinprouinz 57,262, woraus zur Evidcuzhervorgeht,
daß das Interesse dcr Rhciuprovinz au der Ruhrschiffahrtdem der benachbartenProviuz weit überwiegendist.

Damit die Vertretung des Interesses unserer Provinz dem der Provinz Wcstphalcn gleichgestellt werde,
erlanbcn sich die znm zwölften RheinischenProvinzial-Landtage versammelten trcugchorsamstcnStände die
ehrfurchtsvolleBitte, daß es Euer KöniglichenMajestät gefalle, Allergnädigst zu befehle«:

„daß dem RheinischenProvinzial-Landtagc das Recht beigelegtwerde, in gleicher Weise und mit
denselben Rechten,die dem Westphälischen Landtage beigelegt siud, eiueu Dcputirtcn für die Nuhr-
Angelcgcnhcitcnzn crncnuen, dcr zu den Hanpt-Strom-Vefahrnngen ciuzuladcirist."

Iu dcr Zuversicht, daß es Euer KöniglichenMajestät gefallen werde, dcr ehrfurchtsvollenBitte der
treugchorsamsteuStände Folge zu geben, haben dieselben bereits in evonwm einen Depntinen ernannt, und
zwar den Abgeordnetenvon Elbcrfeld, E. von dcr Heydt.

In tiefster Ehrfnrcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 25. Octobcr 1856.
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Allerdnlchlnnchtigstel, GroßmiichtigsterKönig!
Allergniidigstrr König nnd Herr!

^3ner Königlichen Majestät erlauben sich die trcngchorsmnstcnStände der ^thcinprovinz aller- 7) Irren-Heil-Anstalt
unterthäuigst zu folgender Vorstcllnng zn nahen. ö« Si^burg.

Der Königliche Gcheimerath vr. Jacob i, welcherseit einer langen Reihe von Jahren als Dirigent
der Irren-Heil-Anstalt zu Siegbnrg vorsteht, ist nunmehr nicht allein zu dem hohen Alter von 83 Jahren
gelangt, sondern auch körperlichsehr leidend. Es möchte daher die Zeit herangekommensein, daß es nicht
allein im Interesse der Anstalt, sondern anch in jenem des Geheimeraths Nr. Iaeobi selbst liege, daß ihm
die doppelte Last seiner Amtssührnng erleichtert nnd er von der beschwerlichen Führnng der Qctonomie-
Oberaufsicht entbunden werden möge.

ES sind daher die trengchorsamstcnStande nach sorgfältiger wohlerwogenerBerathung zu der Bcschlnß-
nahmc gekommen, die allcrunterthänigste Bitte an den Königlichen Thron zn bringen, daß Euer Majestät
Allcrguädigst gernheu wollen, dem Geheimen- und Obcr-Mcdicinalrathe U,. Iaeobi die sür ihn erbetene
Erlcichternng in der Vcrwaltnng seines schwierigenAmtes zn gewäbrcn nnd zu gestatten, daß ihm für die
Leitnng der Ockonomic- Verwaltung der Anstalt ein verantwortlicher geeigneter Dirigent znr Seite
gestellt werde.

Wir ersterben «.
Düsseldorf, den 26. Oktober 1856.

Merdnrchlauchtigster, Groümiichtigster König!
Illergniidigstcr König nnd Herr!

Gncr Königlichen Majestät erlanbcn sich die trcngehorsamstcnStände der Nhcinprovinz hin- ^ ^""^^",^"^
sichtlicheiner Borschrift über den Bildungsgang der Zöglinge für die Ban- nnd Bcrgfächcr ""d )»,'««> mgcr,)«°n.
Folgendes ganz nntcrthänigst vorzustellen.

Die Real- uud höheren Bürgerschule!: der Nhcinprovinz crfrcncu sich cincs hohen Gradco der Voll¬
kommenheitund diesem entsprechend war es anch den Jünglingen, welche ans solchen Anstalten das Zeugniß
der Reife erhalten hatten, eben fo gestattet, sich für den Dienst der technischen Fächer, namentlich dcs Post-,
Forst-, Berg- nnd Banfachcö heranbilden zn dürfen, wie denjenigen jnngen Genien, wclchc cin Gymnasium
absolvirt hatten. Ncncrlichc Verordnungen haben indeß diese Bestimmuugcu für das Bau- uud Bcrgfach
dahin abgeändert, daß nur das Gymnasial-Gntlasfnngs-Zcuguiß jene Oualification für dic genannten Fächer
ertheilt, ,e«p. dic Vanzöglingc nnr mit diesem Zeugnisse die Vau-Acadcmic besuchen dürfen; für das
Baufach allein ist nachgelassenworden, daß dic Wirksamkeit jener nencn Bestimmungen erst mit Michaelis
1858 eintrete.

Das Curatorinm der Realschule zu Düsseldorf bal bei nus diesen Gegenstand angeregt, da grade bei
dieser Anstalt viele Zöglinge für das Banfach vorgebildet worden sind, weil sich in dieser Stadt neben der
Nealschnleauch dic Maler-Acadeinic befindet, wclchc zum architcttouifchcnZcichucn vorzüglichcGelegenheit
darbietet. Alle Real- und höheren Bürgerschulen der Proviu; sind aber uicht miudcr empfindlich vou jcncn
Bcstunmnngcn betroffen.

Es dürfte crfahrnngsmäßig sein, daß in vollständigenRcal- nnd höhcrcn Vürgcrschnlcn eine Bildung
erlangt werden kann, welche mehr für die realen Zwecke jener technischen Fächer sich eignet, als diejenigen,
welche die Gymnasien geben tonnen, dabei werden ans jenen Schnleu auch dic philologischen ^tndicn, nament-
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lich die lateinischeSprache, cultivirt, und wenn vielleicht nicht überall bis zu derjenigen Höbe, welche auf
den Gymnasien zu erreichenist, aber doch gewiß so weit, als irgend ein technisches Fach verlangt.

Diese Erwngnngcn nnd die besondere Rücksicht auf die in der heutigen Zeit in unserer Provinz so hoch
gestiegeneIndustrie, welche unmittelbar bei jenem Gegenstände sehr intcrcssirt ist, führen uns dahin, Ener
Königlichen Majestät hierdurch die allcrnntcrthänigstc Bitte vorznlcgen, Allergnädigst veranlassen zu wollen,
daß die in jener Beziehung bestandene gleiche Berechtigung der Neal- nnd höheren Bürgerschulen mit den
Gymnasien ohne Beschränkungauf eine nahe liegende Zcitfrist wieder hergestellt werden möge, wenigstens
daß das Prädicat „Gnt" in den Zeugnissen der Ncifc jener Schnlen den Jünglingen, welche daraus her¬
vorgehen, wieder die Befugnis; ertbeilc, zu der höheren,Ausbildung für das Van- und Bcrgfach zngelasscn
zu wcrdcu, »-«»p. die Vau-Acadcmic besuchen zu dürfen.

Wir ersterben?c.
Düsseldorf, den 27. October 1856.

Ällerdurchlnuchtigster, Gro»MächtigsterKönig!
Merguiidigster König und Herr!

9) Erlaß eines besondern Die Eingesessenendes aus den Kreisen Coblenz rechter Nheinscitc, Ncuwied, Altenkirchenund
Gerichtskostentarifsfür den Wetzlar bestehenden Bezirks des KöniglichenJustiz-Senats zu Ghreubrcitstciu leiden unter dem
^WrenbreitNew' ^""^ ^""^ von Gerichtstosten für Handlnngen der streitigen Gerichtsbarkeit, welcher den Wohlstand

derselbenbei der in diesem kleinen Theile der Monarchie waltenden exceptionellenGerichtsver¬
fassung zu uutcrgrabcn droht.

Mehrere Gemeinde,: dieses Bezirks habcu Petitionen eingereicht,worin sie es geradczn aussprechcn,daß
sie der Vcrarmuug entgcgengcführtwürdeu, wenn diese Zustände noch länger fortdauerten.

Aus attcumäßigeu Zusammenstellungengeht hervor, daß die nach dem Tarif von: 10. Mai 1851 zur
Erhebung gekommenen direkten Gerichtstosten eine so enorme Höhe erreicht haben, daß sie die Hälfte der
gefammtcndirekten Staatsstcucrn (Grund-, Einkommen-, Klaffen- und Gewerbesteuerucchezu erreichen, ja
sogar in dem Bezirke des KöniglichenKreisgcrichts zu Altcntirchcn übersteigen.

Eure Königliche Majestät bitten wir daher allerunterhänigst, Allcrgnädigst befehlen zn wollen: daß
die betreffendenBehörden angewiesenwerden, über die Höhe der Gcrichtskostenin streitigen Angelegenheiten
in den nnter verschiedener Gesetzgebungstehenden Theilen der Monarchie vergleichende Uebersichteneinzu¬
reichen, uud wenn es sich daraus bestätigt, daß die Eingesessene!: des Bezirks des Königl. Justiz-Senats
zu Ehreubreitstein uuter ihrer eigenthümlichenRechtsstellung durch die Auwcnouug des Gerichtskosteu-Tarifs
vom 10. Mai 1851 gegen die übrigen Staatsangehörigen übermäßig bedrückt und in ihrem Wohlstand
bedroht sind, für diesen Bezirk im Wege der Gesetzgebungeinen besonderenGerichtskosten-Tarif Allcr¬
gnädigst zn erlassen.

Wir ersterben:c.
Düsseldorf, den 27. October 1856.

Merdurchllmchtigster,Grosmiichtigster König!
MergniidigsterKönig und Herr!

t0) Erlaß eines Gesetzes, Die erheblichenVortheile, welche die Zusammenlegung der Grundstücke, verbuuden mit ange¬
bet», die Feld-Ressulirung. messenen Melorationcn und zweckmäßiger Feldrcgnlirung den Grnndbesitzernin den consolidirten
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Gemeinden des Hcrzogthnms Nassan gebracht haben, waren die nächste Veranlassung, daß das Verlangen
nach einer ähnlichen VerbesserungmißlicherAgrarznständcsich zunächst in einigen Gemeindendes Rcgiernngö-
Vezirts Coblcnz gezeigt hat, und Anträge gestellt worden sind, welche diese Wünsche ausfprechcu. Es tonnte
denselbenkeine Folge gegeben werden, weil dazn die gesetzlicheBefugnis; fehlt.

Euer Majestät trcngehorsamstcStände haben diese Thatsachen pflichtfchnldigstin Erwägung gezogen;
sie sind zu der Ueberzeugung gelangt, daß in einem gerechtenFordcrnngcn entsprechenden Eonsolidations-
oder Vertoppclnngs - Gcsttzc das einzige Corrcetiv einer allzngroßcn Zersplitterung des Bodens liege, nnd
wenn auf der einen Seite wohl erwogen worden ist, daß nicht allenthalben in der Rheinprovinz Zustände
der gcdachteu Art vorhanden sind, so lag ans der andern Seite auch kein Bedeuten vor, den Grnndbcsitzern
derjenigen Gemeinden, welche in einer stark überwiegendenMajorität mit Rücksichtans Kopfzahl, Fläche
nnd Stcnerqnantum, nach freiem Ermessen die fraglicheUmgestaltung ihrer Gcmeindeflnr beschließen, mit
Genehmigung der Staatsbehörde die Ausführbarkeit dieses Beschlusseszn ermöglichen, ohne daß andere Ge¬
meinden, welche ein solches Bedürfniß znr Zeit nicht anertenncn, dadnrch berührt werden.

Von diesemGcsichtspnnttc ausgehend, bringen die treuen Stände in aller Ehrfurcht die Bitte an die
Stnfen des Thrones:

„daß es Ew. Majestät Allcrgnädigst gefallen wolle, den Entwurf eines Gesetzes sür den Umfang
der Rheinprouinz über die Fcldrcgulirnng, verbunden mit der Hnsammcnlegnngder Grundstücke,
woriu der Heiligkeit des Eigenthums nnd den Forderuugeu des Gemeinwohls eine gleiche Rück¬
sicht zuertauut wird, vorbereiten und den Provinzialstäudeu zur Begutachtung vorlegen zn lasseil."

Wir ersterben :c.
Düsseldorf, den 27. Qetobcr 185«.

Illerdnrchlauchtigsttr, Großmächtigster König!
Mergniidigstrr König und Herr!

Der Bürgermeister nnd Gemcindcrath der Stadt Mülhcim am Rhein haben in dem allernntcr- ii) Nsenbahnbrückcüb«
,thänigst beigefügten Gesnche die Stände der Provinz crsncht, Ew. königlichen Majestät die dcn Nhnn bei Köln,
allernnterthänigste Bitte zn Füßen zn legen, Allcrhöchstdiefclben wollen Allergnädigst zn befehlengcrnhcil:

„daß bei Ausführung des Baues der stehende»Brücke zu Kölu auch den Interessen des Bcrgi-
schcn Landes nnd insbesondereder Stadt Mülhcim in so weit Rechnung getragen werde, als die
Eisenbahn-Rampe des gedachten Brückenkopfesanf Kosten der Brückeubautasseaugclegt werde,
damit der Fuhrwerks- nnd Personen-Vcrtchr sich von der Brücke ans in möglichst gerader Rich¬
tung nach Mülhcim ungehindert und gefahrlos fortbewegen tonne.

Nachdem Ew. Majestät trcngehorsamstcStände der Rhcinprovinz das Gesuch der Stadt Mülheim für
gerechtfertigtnnd dem Vortheile eines gewcrbrcichenLandesgebietescntfprcchcnderachtet haben, wagen die¬
selben es,

Ew Königlichen Majestät die Bitte der Stadt Mülheim znr Allcrgnädigsten Berücksichtigung
untcrthänigst zn empfehlen.

In tiefster Ehrfnrcht ersterben «.
Düsseldorf, den 27. Octobcr !850.

6*
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Anlage.

Hohe Stände-Versammlung!

Der gehorsamstunterzeichneteGemcindcrath der Stadt Mülhcim am Rheinc nimmt sich hierdurch die Frei¬
heit, in Betreff der im Ban begriffenen stehendenNhcinbrückc zwischen Köln nnd Dcntz an hohe Stände-
Vcrsamnilnng einige Worte zn richten, nnd hochdiesclbc ehrerbietigst zn bitten, in dieser Angelegenheit die
Interessen des VcrgischenLandes nnd der Stadt Mülhcim hochgencigtcst vertreten zn wollen.

Es wäre dies nicht das erste Mal, daß eine hohe Stände - Vcrsammlnng sich nnscrer durch allerlei
Conjnnctnren in ihrem Wohlstande alterirten Stadt gewogentlichstangenommen hätte, indem der siebente
Prouinzial - Landtag nnsern Antrag ans Herabsetznng derselben ans der zweiten in die dritte Klasse der
Gewerbesteuer bei des Königs Majestät befürwortete, was nns noch jetzt zu innigem Dante verpflichtet,
obschon der Antrag leider nicht den gewünschten Erfolg gehabt hat. Es wnrde damals geltend gemacht,daß
Mülheim, welches früher ein bcdcntendcrHandelsplatz war, dnrch mannigfache Vcvorzngnngen der Stadt
Köln in seinen Verkehrs- Anstanden zurückgegangensei.

Gegenwärtig handelt es sich nnn wieder nm ciites der großartigsten Eommnnicativns- Mittel, welche
die Geschichte kennt, dessen Vortheile aber anch wieder cinseilig ansgebcntet, für uns nnd für den größten
Theil des Kreises Mülheim dagegen, sowie für die weiter rücklicgcndcnGegenden des ganzen Vcrgischen
Landes in ebenso auffallender als nachthciliger Weise geschmälertwerden sollen.

Die Städte Köln nnd Mülheim. liegen einander so nahe, daß ihre Weichbilder sich fast berühren
würden, wenn der Rhciustrom sie nicht trennte. Dabei herrscht ans der rechten Rhcinseite zwischen Mül¬
heim nnd Dcntz in Errichtnng von Wohngcbändcn nnd gewerblichen Anlagen eine Banthatigtcit, welche
voranssichllicherwarten läßt, daß nur noch ein Paar Dcecnnien hinreichenwerden, beide Städte, wie Elbcr-
feld nnd Varmcn, in vollständigen Zusammenhang zu bringen. Ucberhaupt ist der Verkehr Mülhcims und
des weiteren Binnenlandes mit der Stadt Köln voll solcher Bedeutsamkeit, daß er bei'm Entwürfe der Anf-
fahrt znm östlichen Brückenköpfe wohl Berücksichtigungvcrdicnt hätte. Die gänzlicheRücksichtslosigkeit,wo¬
mit in dieser Beziehung jedoch verfahren werden soll, bildet den Gegenstand nnsercr dermaligcn Beschwerde.

Anstatt nämlich die Eisenbahn-Rampe des gedachten Vrückeulopfes in solcherAnsdchnnng anzulegen,
daß der Fuhrwerks- und Personen-Verkehr sich von der Vrücte ans in möglichstgerader Richtung fortbewe¬
gen könne, soll nach den jetzt feststehenden Plänen geradeaus die Schienen-Verbindung hergestellt, die Bahn
für den künftigen Fuhrwerts-Vertehr dagegen ansschließlichin südlicherRichtung dnrch eine in enge Straßen
der Stadt Dentz sich hinziehendeRampe in einem Winkel von weniger als 90 Grad geschaffen werden. Die
Stadt Dentz erlangt dadurch freilich deu großen Vortheil, daß alle Passanten der Brücke anch durch jene
Stadt gehen müssen und daselbst mehr oder weniger znm Gelducrzehr veranlaßt werden; für Mülheim und
weiteres Binnenland aber bleibt der nnbercchcnbarcNachtheil, daß wir genöthigt sind, die nns so nahe
liegende Brücke erst ans einem Umwege von mehreren hnndert Rnthen, dnrch die engen Thore und Fcstungs-
wertc der Stadt Dcutz zu erreichen, wo man gewöhnlichin ein solches Gedränge von Fnhrwerl gcräth, daß
es schwer hält, sich demselben nilbeschädigtzu entwinden.

Damit nns die erwünschtedirekte Verbindung mit der Brücke nicht entgehe, haben wir dnrch Vermit¬
telung des Herrn Landraths bei dem KöniglichenEisenbahn-Eommissariate sowohl, als demnächst bei der
Königlichen Regierung zn Köln die geeigneten Schritte versucht, und nns erboten, des Endes eine Quer-
Chaussce von der Dentz-Mülhcimer Straße direkt znr Brücke ans unsere Kosten zu bauen.

Von Seiten des Eommissariats wurde erwiedert, daß eine Erbrciternng der Eisenbahn-Rampe zur
Benutzung für den gewöhnlichenFuhrwerks-Vertchr nnstalthaft erscheine, die Anlage einer besonderenRampe
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in der Richtung nach Mülheim aber, abgesehenvon fortifitatorischen Schwierigkeiten, 40 — 50,000 Thaler
tosten würde, welche eveutualitcr von der dies beantragenden Stadt Mülhcim getragen werden müßten; daß
indeß an der Dcuhcr Kavallerie-Kaserne eine von der südlichenRampe sich rückwärts windende Nilsfahrt
nnter der Eifenbahn-Rampe nach dem Fcstuugsthorc geführt werden solle. — Diese in ganz spitzem Wiutcl
sich rückwärts windende, gleichfalls mit einem enormen UmwegeverknüpfteAusfahrt mnß aber, was solchcm-
nach auch der KöniglichenRegierung vorgestellt wurde, nothwendig vielfache lluglücksfällc herbeiführen, uud
was endlich die auf die erforderlicheuördliche Rampe zn verwendenden40 — 50,000 Thaler betrifft, so kann
deren Aufbriuguug der Stadt Mülhcim bei ihrer fich ohnehin stets mehrenden Schuldenlast um so weniger
zugcmuthct werden, als jene nördliche Rampe ja auch ciucu cbcuso uothwcudigcu Bestaudthcil der Brücke
als die südliche darstellt.

Die Köuigliche Negierung hat inzwischen kurzwcgentschieden, daß es der Eisenbahn-Gesellschaftnicht
zngcmuthct werden tonne, die fragliche nördliche Rampe ans ihre Kosten zu baucu, — eine Eutscheiduug,
welche kaum anders zn erwarten war, da bekanntlichdao Eisenbahn-Eomunssariat sich mit dem Rcgicrnugs-
Prasidio identificirt.

Das geringe Interesse aber, welches sich hiernach neben den Eisenbahn-Interessen für den allgemeinen
Landcöucrtchr bethätigt, ist für nns — mit dem gelindestenAnsdruckefei es gefagt — schwer zu begreifen.
Wie wir fchou mehrfach anzudeutcu uuo gestatteten, ist nicht allein Mülhcim, sondern ein weit bcdcntcndercr
Gebiets-Compler bei der Sache bcthciligt, indem selbst nach der Ausführnng der projektirlcn Eisenbahn
dnrch das untere Wuppcrthal die gewerbreichcuStädte des obereu Wuppcrthales, LenneP, Hückcswagcn,
Nemschcid,Wippcrfürth :c. :c., sowie die Vcwohuer der Aggcrstraße, rücksichtlich ihrcr Eommnnication mit
dem scheine, ,o8p. Köln, ans die vorhaudcneu Chaussccubcschräutt blcibcn. — Ein Haupt-Motiv für die
Erbauuug dcr stehendenilcheinbrückcwar übrigens die Vermeidung des großen Zeitverlustes, den der Ver¬
kehr dnrch das hänfige Ausfahren der Schiffbrückeerleidet; jetzt aber will man, lediglichden Eifenbahn-In-
teresfcn Rechnung tragend, dem Landvcrkehr noch größere Belästigungen anfcrlcgcn, und das bei einem
Bauwerke, welches auf die fcrustc Zutunft berechuctist! —

Unter Vorleguug ciucr ^t,artc der gauzcu Situation wiederholen wir daher die Eingangs ausgedrückte
ehrerbietige Bitte, daß es Eiucr hohcu Stände-Versammlung gefallen wolle, hier für die Interessen des
Bergischcu Landes uud insbesondere dcr Stadt Mülheim kräftigst einzustehen,damit die Fahrbahu für Fuhr¬
werk und Fußgänger in direkter Vcrläugcruug der Brücke, «veutuulitei- aber die Anlage der erforderliche«
nördlichen Rampe anf Kosten der Brüctcn-Ban-Kasfc, Höchstenoder Allerhöchsten Ortes nachträglich auge-
orduct werden möge.

Mülheim, den 16. October 1856.

Der Bürgermeister uud Gemeinderath der Stadt Mülheim a/Rhein.

Merdurchlanchtigster, Grojwiichtigster König!
Hllergnädigstrrüömg und Herr!

Seit dem >hrc 1841 find die vier Gemeinden Kirchbcrg, Clüdcnbach,Cappel nud Löffclschcid 12) Gemeinde-Chausseen

bemüht gewesen, dnrch die Erbannng einer Straße vou der Kirchbcrg durchschueideudcu Staats- "°"/^^rachLö^
straße aus nach der Stadt Hell einem sehr gefühlten Bcdürfnisfe abzuhelfen. Eucrc Majestät "^^^",ch "
habeu mittels Allerhöchster Cabinets - Ordre vom 1?. März 1852 geruht, diese Straße zur
Prämienstraßc zu crhebcu und dersclbcilcinc Prämie oon 3000 Thlr. ,»<> Meile zu bewilligen. Hierdurch
ist es deu gcuaunten Gemeinden nun geluugcu, die Straße, welche bei Löffclschcid iu die Gödenroth-Zcller
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Vezirtsstraßc einmündet, zu vollenden. Die Ausführung derselben hat aber auch die Mittel der Gemeinde,
für welche dieselbe durch ihre Bedcntnng für deu Verkehr zwischeuder Mosel und dem Hnndsrücken eine
besondere Wichtigkeit besitzt, erschöpft. Eurer Majestät treugchorsamste Stände crlaubeu sich daher, die
allerunterthänigstc Bitte an den Stufen des Thrones nicderznlcgcn:

Allerhöchstdieselben wollen geruhen, zu befehlen, daß die genannte Straße, sobald ihr chaussee¬
mäßiger Ausbau von den Behörden anerkannt sein wird, ans den Bezirksstraßen-Baufonds über¬
nommen werde.

Wir ersterben «.
Düsseldorf, den 27. October 1856.

Hllerdurchllmchtigster, GrollMlichtigjtrr König!
Mergniidigster König und Herr!

13) Prämien-Straß«von Dnrch einen Abgeordnetender Städte ist den znm zwölften Rheinischen Landtage versammelten
Eupen nach Malmedy. treugchorsamstenStänden eine Petition eingereichtworden, welche dahin geht:

Die Uebernahme der Prämicnstraßc von Malmedy nach Enpcn in die Reihe der Staatsstraßen
bei (wer Majestät allernnterthänigst zn erbitten.

Schon nnter der Fremdherrschaftwurde das Bedürfniß nnd die Nützlichkeiteiner direkten Verbindung
zwischen den Städten Malmedy und Enpcn über das hohe Vccn anerkannt, nnd im Jahre 1808 anch der
Ban einer Chaussee in dieser Nichtnng beschlossen, die Ansführnng desselben aber dnrch die bewegtenkriege¬
rischen Zeiten ausgesetzt. Lange Zeit wnrdc jedoch dieser Straßcnban rücksichtlich des Kostcnpnnktcs für
unansführbar gehalten, nnd nur der bcsoudcrcnAufmerksamkeit nnd Fürsorge, welche Euer Majestät Behör¬
den znr Hebnng der materiellen Wohlfahrt der Bewohner der nnwirthsamcn und ödesten Landschaftzwischen
Maas nnd Rhein, der Eifclgegcnd,zn Theil werden lassen, ist es zn verdanken, daß mit Beihülfe ent¬
sprechenderStaatsprämicn in den Jahren 1853 und 1854 unter Leitung eines KöniglichenWegcbanmcistcrs
diese schwierigste Vccnstraßc, welche eine Länge von 4,225 Nnthcn hat, knnstmäsiigausgebaut wurde — und
hat gleichfalls das BelgischeGouvernement den ans dortigem Gebiete gelegenen nnd 3,300 Nnthcn langen
Theil dieser Straßen-Verbindung im Jahre 1854 mit frcnndnachbarlichcrBereitwilligkeit als Staatsstraße
hergestellt. Hierdurch ist nuu auch deu Anordnungen, welche in den: zwischen des HochscligcnKönigs Ma¬
jestät nnd dem Könige der Niederlande am 26. Iuui 1816 zu Aachen abgeschlossenen Grcnzvertragc in dein
Artikel 13 enthalten sind und wie folgt lantcn:

„Die Straße von Enpcn nach Malmedy soll den Preußischen Unlerthancn beständig frei nnd
„offen bleiben nnd Transporte jeder Art, die dnrch die Straße gehen, können keiner Zollabgabe
„unterworfen werden; diese Zollfrcihcit foll indessendie Erhcbnng eines Chanssccgeldcs nicht ans¬
chließen, das etwa blos znm Ban und zur Unterhaltung der Straße eingeführt werden tonnte,"

was die Beförderung des freien Verkehrs zwischenden beiden Städten Eupen und Malmedy sichern sollte,
dnrch Herstellung dieser Straße entsprochen worden.

Dieselbe vermittelt uuu eine direkte Verbinduug zwifcheu Aachen und Lnrcmbnrg dnrch die bei
Malmedy erfolgendeEinmündnng in die von dort nach Lnrcmbnrg führende Straße und ist diese Vcvbiuduug
iu strategischerHiusicht wegen der hierdurch ermöglichtenrascheren Beförderung von Truppen höchst wichtig;
sie ist ferucr als Haudclsstraßc vou großem Bclaugc, indem sie den Transport der sich jährlich ans mehrere
Millionen Pfund belaufende Produkte der Malmcdycr Papier- uud Sohllcdcr-Fabriken nach Herbesthal zur
Eisenbahn, nnd ebenso das Beziehen der für diefe Fabriken nöthigen Urstoffc, fowic des Bedarfs an Colo-
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nial- und Manufaetur-Waarcu von dort her ermöglicht, und endlich noch die Einrichtung einer Königlichen
Fahrpost auf dieser früher taum im hohen Sommer trockenen FußeS zu passircndcn Schneercgion gestattet hat.

In Berücksichtigungdes Umstaudes nuu, daß diese Wcgestrcckc schou auf dem Wiener Congrcsscrück¬
sichtlich der Zollvcrhältnissc als eine neutrale Straße stipulirt worden ist, uud sie vorzugsweise dazu dient,
eine Verbindung des Inlandes mit dein angrenzendenBelgien und iu weiterer Richtung mit dem Groß-
herzogthum Luxemburg herbeizuführen, dürfte solche, ihrer Bestimmung nach, offenbar in die Kategorie der
Staatsstraßen gehören.

Die treugehorsamstenStaude sehcu sich daher veranlaßt, Eine Majestät eben so dringend als nntcr-
thänigst zu bitten, Allergnädigst befehlen zn wollen:

daß die Malmcdy - Enpcncr Straße iu die Klasse der Staatsstraßen anfgcnommenwerde.
Wir ersterben :c.

Düsseldorf, den 22. Octobcr 1856.

Fllerdurchlauchtigster, Großmachtigster König!
Mergniidigster König n»d Herr!

Den zum zwölften RheinischenProvinzial-Landtage versammelten trcngehorsamsten Ständen 14) Nittbmg-Cchternachn
wurde vou ciuem Abgeordneten der Antrag gestellt: Die Commnnal-Chansscevon Nittburg uach Vommunalstraße.
Echternachuach ihrem gäuzlichen uud lunstmäßigeil Ausbaue auf dcu Bezirksstraßen-Banfondszu übernehmen.

Von Bittbnrg nach Echternachführt ein 2 '/^ Meilen lauger Communicationswegerster Klasse, welcher
die Aacheucr Staatsstraße mit der zweiten größten Stadt des Herzogthums Luxemburg, mit Echteruach,ver-
biudet. KölnglicheRegicrnng hat die Wichtigkeitdieser Straße erkannt, so daß sie den mittellosenGemeinden
zum Ausban des damaligen.Eommunalweges bedeutende baare Unterstützungen gewährte: die Großherzog¬
liche Regierung vou Luxemburg hat sogar bei Auschlnß an den Zoll-Verein den vollständigenAusbau des
Weges zur Bedingung gemacht. Feruer ist diese Straße in strategischerBeziehung von großen: intcrnatio-
nalcm Interesse, indem sie die directcsteVerbindung von Köln-Prüm, Bittbnrg, Echternachnach Luxem¬
burg als Heeresstraßc herstellt.

Da uun der Bczirtsstraßcn-Banfondö des Regierungsbezirks Trier in einer ziemlich vortheilhaften
fincmzielleu Lage ist, so erlanben sich treugchorsamsteStände, bei Euer Königlichen Majestät ehrerbietigst
zu bitten: die Aufnahme der Bittburg - EchternachcrCommuualstraße in die Reihe der Bezirksstraßen Aller¬
gnädigst befehlen zu wollen.

Wir ersterben :c.
Düsseldorf, den 24. October 1856.

Merdurchlauchtigster, GrosnniichtigsterKönig!
Mergniidigster König nnd Herr!

^3en trengchorsamstciiStänden des zwölften RheinischenLandtages ist von einem Abgeordneten 15) Uebernahme der Cal-
aus ihrer Mitte der Autrag gestellt worden: car-Goch-Grünewal-Cranm-

Euer Majestät um Aufnahme der Calcar-Goch-Craneuburger Prämienstraße in die b»rg°rStraße auf vm rechts-
Neihe der Vezirtsstraßen allerunterthänigst zn bitten. ^""' «czirlsstraßen-F°nds.

Schon der achte RheinischeLandtag sah sich veranlaßt, an Allcrhöchstoicselben die ehrfurchtsvolleBitte
zu richten, daß die 1'/, Meile lange Straße zwischen Goch uud Calcar, im Kreise Eleve, welche die Stadt



— 48 —

Goch — unweit der HolländischenGrenze — einen der bedeutendstenFrnchtmärttc am Riederrhcin, auf der
Crcfcld - Clever Vezirtsstraße, mit der Stadt Calcar uud dem unweit bei dieser gelegenen Ladeplatze am
Nhcin, verbindet, in die Reihe der Bezirlsstraßcn aufgcnonuncn werden möge.

In dem AllerhöchstenLandtags-Abschiedcvom 27. December 1845 wurde nnn anch diese Genehmigung
zngesichert, sobald der Ansbau der Straße gesichert sei.

Der Ausbau dieses Straßenznges ist nach den für die Bczirtsstraßcn bestehendenVorschriften nicht
allein vollständig bewirkt, sondern auch iu gleicher Weise die Strecke von Goch nach Crancnbnrg in einer
Länge von 2'/.. Meile ansgcbanct worden.

Dnrch den hierdnrch herbeigeführten weiteren Verkehr hat die Straße noch eine größere Wichtigkeit
erhalten; sie verbindet Rhein und Maas dadnrch, daß von HolländischerSeite eine chaussirte Straße von
Gcnnep an der Maas bis nach Grüncwald hergestelltwnrdc, nnd findet hierin ihre ebenso vollständigeals
selbstständigcMotivirnng.

Die Mittel znr künftigen Unterhaltung dieses im Ganzen 8L12 Ruthen langen Straßenznges bietet
der günstig gestellte Bczirtsstraßcn - Fonds des linksrheinischenThcilcs des Regierungsbezirks Düsseldorf in
ansrcichcndcmMaaße dar, und erlauben sich deshalb die trcngchorsamstcnStände, an Cnrc Majestät die
untcrthänigstc Bitte zn richten:,

Allcrgnädigst befehlenzn wollen:
daß die Straße von Calcar über Goch, Grünewald nach Crancnbnrg in die Ncihe dcr Bczirts¬
straßcn des Ncgicrnngsbczirtcs Düsseldorf aufgenommenwerde.

Wir ersterben :c.
Düsseldorf, den 24. Octobcr 1856.

Ällerdnrchlanchtigster, Großmächtigster König!
Hllergundigstrr König und Herr!

iß) Chaussee von Mül° ^cr Herr (^raf von Fürstc,ibcrg - Stammheim bat in den fahren 1838 bis 1841 dic
heim a. Rh. nach Bergisch-Straße von Mülhcün a. Rh. nach Gladbach nach dein Berichte der königlichen R'egiernng zn
^dbach. Köln in einer Länge von 2710 Ruthen ans seine alleinigen Kosten, nnd nnr zum Beste,: der

betreffendenarmen Gcmcindcn znr Förderung und Crlcichternng des Verkehrs, ohne alles Interesse für sich
nnsgcbant, da ihm nnr die Chauffecgcld-Crhcbung zn <^nte kommt.

Dic Freqncuz ans dicscr Straße hat sich abcr durch dic inzwischenbei Gladbach entstandenenindu¬
striellen Ctablissemcntsnnd den Ausbau dcr nnumchr znr Bczirtöstraßc erhobenen Madbach ^ Wipperfürthcr
Straße i,i solchcm Gradc gcstcigcrt, daß oas dilrch nnnistcriellcö Rcscnpt vom 6. Iannar 1845 vorgeschrie¬
bene Material für uormalmäßige Instandsetzung der Fahrbahn nicht mehr genügt, weshalb die Königliche
Rcgieruug zu .^ölu dem Herril Grafen mehrfachdic Anwendung von Vasalt statt dcs vorgcschricbencn Kieses
empfohlenhat, da letzterer nicht dic erforderlicheWiderstandsfähigkeit besitzt, nnd dnrch die Verwendung
dieses Materials ein anhaltender schlechter Znstand dcr Straßc herbcigcführt sei uud oft zn Monitcn Veran-
lassnng gegebenhabe. Die hierdurch veranlaßten häufigen Crinncrnngcn haben deu Herrn Grafen bestimmt,
nnterM 31. Angnst o. die Abtretung dicscr Straße in ihren: jetzigenZustande ohne alle Cntschädignng,also
mit Anfopfcrung dcs ganzen, sich i»°I. dcr Zinsen auf «iro» 5l»,000 Thlr. belaufenden Anlage - Kapitals
zn offerircn.

Die Köuigl. ^»cegicrung zn Köln hat nntcrm 12. September den Antrag gestellt, daß dic zum zwölften
RheinischenProvinzial - Landtage versammelten trcngehorsamstcnStände die Gcnclnnigung ertheilen möchten,
damit diese Straßc, nachdem solche von dem Herrn Grafen vorher nach dcn Bedingnngen dcs revidirten
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Bczirköstraßcn- Regulativs vom 17. September 1855 in einen gutcu fahrbaren Znstand gesetzt sei, zur Auf¬
nahme auf den Bezirksstraßen-Fonds vorgeschlagen werde.

Obgleich nun der Herr Graf unbedenklich verpflichtetist, diese Straße dauernd zu unterhalten, sie also
bei Uebernahme auf den Bezirtsstraßen-Fonds auch vorher iu völlig normalen Zustand setzen zn lassen, so
scheint es unbillig, bei den jetzt ganz und gar veränderten nnd auf's Höchste gesteigertenVerkehrs-Verhält¬
nissen dem Herrn Grafen, welcher für das Gemeindewohlso große Opfer gebracht nnd bereit ist, das ganze
Anlage-Kapital zu verlieren, auch uoch zuzumuthcn, eine Herstellung vorzunehmen,welche nach gewordenen
Mittheilungen wegen des schlechten Ackcrgrnndcs uud früherer mangelhafter Bauausführung in ihrem Re¬
sultat sehr zweifelhaft, oder gut ausgeführt sehr kostspielig sein würde, und ebenso bedenklichmuß es erscheinen,
eine ans die gewöhnlicheWeise durch Aufbringen von Kies hergestellteStraße, die bisher jeden Augenblick
durch das so häufig sich bewegendeschwere Fuhrwerk dnrchgcfahrcnwar, auf den Bezirtsstraßen-Fonds zn
übernehmen, wenn nicht vorher eine den jetzigenVerkchrs-Verhältnissenentsprechende Hcrstcllnng erfolgt ist.

Die Straße ist hinsichtlichdes Verkehrs eine der bcdcntmdstcn des ganzen RegicrnngSbczirksKöln,
und ist eine Aufnahme auf den Bezirtostraften-Fonds deshalb hauptsächlich,weil sie dadnrch nnter der nnmit-
tclbarcn Anfsichtder KöniglichenNanbcamten steht, für den öffentlichenVerkehr, nnd wegen der einheitlichen
Verwaltung der ganzen Straße dringend wünschcnowerth.

Um nun die hier herrschenden ganz abnormen Verhältnisse zn beseitigen und einen geordneten nnd
ungestörten Verkehr zu sicheru, erlauben sich Ew. Majestät trcngchorsamstcStände, mit der allcrnnterthä-
nigsten Bitte zn nahen: Ew. Majestät wollen Allergnädigst befehlen, daß:

1) wenn der Herr Graf Fürstenberg das bercitlicgendcMaterial (Kicö nnd Vasalt) der König¬
lichen Ncgicrnng zur Verfügung stellt nnd ans die fernere Chanssccgeld - Einnahme verzichtet, der
Contract mit demselben anfgchobcn, nnd der nöthige Betrag zn einer den jetzigenVerkehrs-Ver¬
hältnissen entsprechenden.Instandsetzungans Staatsmitteln angewiesenwerde;

2) diese Straße, nachdemsie durch die Köuigl. Regierung zu Köln in den gedachten Znstand gesetzt
worden, ans den rechtsrheinischenBezirtsstraßen-Fonds des Rcgiernngsbczirts ^tölu übernom¬
men werde.

Wir ersterben :c.
Düsseldorf, den 23. Octobcr 1856.

Fllerdurchllmchtigster, Großmiichtigstrr König!
Mergniidigstrr König und Herr!

Die Chansseestrcckcvon Wasscnberg über Wildcnrath, Arsbeck nach Niederträchten ist von den i?) Wasftnbcrn - Nieder-
hier genannten zum RegierungsbezirkeAachen gehörigen Gemeinden in einer Länge von 3215 klüchtcner Gemeindechaussee.
Ruthen, mit Beihülfe einer Staatsprämie von 5000 Thalern p>» Meile, vollständig nach den Normen für
Bezirksstraßen ausgebauet.

Es steht diese Straße iu directer Verbindung mit der Communal-Chansscc von Vrüggen über Bracht
nach Kaldentnchcn im Regicrnngsbezirk Düsseldorf, welche anch in einer Länge von 2260 Rnthcn den An¬
forderungen an Vezirksstraßen entspricht, während der Angriff des weiteren Ausbaues dieser schöncuStraßcu-
Liuic, von Kaldcntirchcn in der Richtung nach Straclen, im Kostenanschlägevon 44,680 Thalern nnd in
der Länge von 3852 Ruthen, nach Lage der allseitig eingeleiteten Verhandlungen, zuverlässigin Bälde zn
erwarten sein dürfte.

Encr Majestät trcugehorsamstcStände sind demnach bei sorgfältiger Prüfung dieses großen Straßen-
zuges zu der Ueberzeugung gelangt, daß derselbe zn den wichtigsten der Gegend gehört, indem er an der

7



— 50 —

HolländischenGrenze die RegierungsbezirkeAachen und Düsseldorf verbindet und mit Zuversicht den regsten
Verkehr hoffen läßt.

Ans den dringenden und begründeten Antrag der betreffendenGemeinden erlauben sich daher die treu-
gehorsamstenStände Euer Majestät in der größten Ehrfurcht zn bitten, Allergnädigst befehlenzu wollen:

daß die Chaussee-Strecke von Wasfenberg nach Niederträchten baldthuulichst auf den Etat der
Vezirksstraßeu des Regierungsbezirks Aachen überuommen werden möge.

Wir ersterben:c.
Düsseldorf, den 23. October 1856.

Merdurchlauchtigster, Großmächttgster König I
Fllergniidigster König und Herr!

18) Niedaltdoif - Lies- ^uer Königlichen Majestät treu gehorsamsteStände des zwölften Rhciuifchcu Laudtagcs haben
dorf» Gemeinde-Chaussee,den bei ihnen angebrachtenAutrag

um Aufnahme der Nicdaltdorf-Liesdorfer Prämienftraße in die Reihe der Bczirköstraßeu des
Regierungsbezirkes Trier

einer sorgfältigen Prüfung uutcrworfeu.
Diefe 2'/, Meilen lange Straße geht von Liesdorf bei Saarlonis ans, wo sie in die Saarlouis-Metzcr

Staatsstraße, Saarlonis-Saintarnoldcr Prämieustraße und in die Saarlonis - Saarbrückcr Prämienftraße
einmündet. Von dein Gränzorte Nicdaltdorf mimdct sie in die nach der Stadt Thionville über Boutonvill:
(Fraukreich) uud über Sierck-Nemich uach Luxemburg führende Straße. Auf FrauzöfischemGebiete ist diese
Straße als Hauptvcrbindnngsstraßc festgesetzt nnd wird als solche gut unterhalten.

Die Wichtigkeitder Straße wird dadurch motiuirt, daß sie eine Zollstraße für In- und Ausland ist,
uud durch die vielen Kohleuführer aus den Saarbrückcr Bergwerken ein bedeutenderVerkehr schon dermalen
auf derselbenstattfindet, welcher sich noch bedeutend dnrch die Saarbrücken-Luxemburger Eisenbahn heben
wird; was anch schon dadurch erwiesen ist, daß die auf derselbe«stattfiudcudcEhausseegeld-Erhebung einen
jahrlichen Ertrag von 1800 — 1900 Thalern liefert.

Mit Rücksicht hieranf wird die Uebernahme der Unterhaltung dieser nach den Vorschriften für die
Bezirksstraßcn kunstmäßig ansgebanten Straße für den übrigens günstig gestelltenBczirt'sstraßen-Fonds des
Regierungsbezirks Trier keine besondere Last bilden und nur durch die daun stattfindende Controlle der Kö¬
niglichen Regierung eine bessere, nachhaltige Unterhaltnng der Straße erzielt werden, und wagt es deshalb
die treugehorsamstcStande-Verscunmlnng, Euer Königliche Majestät allcruutcrthäuigst zu bitten:

die Anfncchme der Nicdaltdorf-Liesdorfer Prämienftraße unter die Bezirtsstraßcn des Regierungs¬
bezirks Trier allergnädigst befehlenzn wollen.

Wir ersterben?c.
Düsseldorf, den 23. October 1856.

Merdurchlnuchtigster,Großmiichtigster König!
MergniidigsterKönig und Herr!

19) Communalsttaße von Vie Commnnalstraße von Gladbach über Hardt dnrch das Kirchspiel Waldniel über Burg-
Glavbach über Hardt nach Waldniel nach Nicderkrüchtenhin ist im Regierungsbezirk Düsseldorf auf eine Länge von 4155
Nlederkrüchten. Nnthen nnd vermittelst p. z». 39000 Thaler von den betreffendenGemeinden den Anforderungen

des Regulativs für Bezirlsstraßeu vom 17. September 1855 gemäß ausgebauet.
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Die Verlängerung dieser Straße von Ricderkrüchteu nach Roermond im RcgicruugsbczirkcAachen ist
im Ausbau begriffen und der Vollendung uahe, und so eine Verbindung Roermonds mit Gladbach hergestellt.

Die znm zwölften Provinziell-Landtage versammeltentrcngchorsamstcnStände der Nhcinprovinz erlau¬
ben sich deshalb die alleruntcrthänigste Bitte: Gner Königliche Majestät wolle Allergnädigst befehlen, daß
die Communalstraßevon Gladbach über Hardt, Nurg-Waldniel nach Niedcrkrüchtcnznr Bezirtsstraßc erhoben
und soweit sie sich im RcgicrnngsbczirkcDüsseldorf befindet, anf dessen linksrheinischenBczirtsstraßcn-Fonds
übernommeu werde.

Wir ersterben:c.
Düsseldorf, dcu 23. October 1856.

Hllerdnrchlanchtigster, Großmächtigster König!
Ällergniidigster König und Herr!

Gw. Majestät hatten auf die alleruntcrthänigste Bitte des eilften RheinischenProvinzial-Land- 20) Dhünwald - Dabring-
tages die Gnade, nnterm 17. September 1855 die Aufnahme der Straße von Dhünweg über Hausen« Lommunalstrahe.
Marcus-Mühle, Dabringhauscn nud weiter nach Kammerforstcrhöhc, nntcr der Beneunnng „Dhüuweg-
Kammcrforstcrhöhe-Straße" iu die Reihe der Bczirtsstraßeu der rechtsrheinischenSeite des Negicruugs-
bezirks Düsseldorf zu gestatten.

Die Gemeinden Dabriughaufcn und Limringhausen haben indeß inzwischeneine Strecke in der Rich¬
tung über Schöllerhoff zum Anschluß an die im Regierungsbezirk Köln, von da über Altcnbcrge, Odeudahl
nach Dhünwald führende Straße, deren Aufnahme anf den Bczirtsftrnßcn-Fonds ebenfalls beantragt ist,
ausgebaut, und haben ein von allen Behörden unterstütztes Gesuch gestellt, daß die für die Besitzer der
Marcus-Mühle nur allein Nutzen gewährende, sonst aber mit nngcmein schwierigen Stcignngs-Vcrhältnisscn
versehene Verbindung zwischenDabriughanscu nud Dhüuweg aus dem Bczirtsstraßcn-Verband ausfallen,
dagegen die Strecke von Dabringhaufeu bis Schöllerhoff im Regierungsbezirk Düsseldorf unter die Bezirto-
straßcn aufgenommenwerden möge.

Bei der bedeutend überwiegenden Wichtigkeit der letzteren Strecke halten es daher Ew. Majestät
getreuesteStände für Pflicht, das fo weit unterstützte Gesuch ebenfalls zn befürworten und Ew. Majestät
ehrfurchtsvoll nnd untcrthänigst zn bitten:

daß die Commnnalstraße von Dabringhansen über Limringhanscn bis znr Bezirks - Gränze bei
Schöllerhoff in die Reihe der Bezirksstraßen aufgenommenwerde, fobald solche dem Reglement
gemäß völlig ansgebani übergeben werden kann, dagegen die Strecke von Dabringhaufeu über
Marcus-Mühle uach Dhüuweg aus der Liste der Bezirksstraßcu gestrichen werde.

In tiefster Ehrfurcht «.
Düsseldorf, dcu 18. Octobcr 1856.

Hllerdurchllluchtigster, GroßmiichtigsterKönig!
Hllergniidigster König und Herr!

Die Königliche Regierung zn Cöln hat im Ginverständniß mit dem ständischenCommissar 2t) Aufnahmeder Lepper-
/ die in der Anlage näher beschriebene,: Commnncll-Straßen znr Aufnahme in den rcchtsrhci- und mehrerer ««der« Lom-

nischenBczirksstraßen- Verband empfohlen. munalstr»ß°n !n den recht«-
Die zum zwölften RheinischenProvinzial-Landtage vcrsannnelteu trcngchorsamstcnStände ^""'A°" °^"

sind nach genauer Prüfung vou der Ueberzeugungdurchdrungen, daß fämmtlichesechs Straßen
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für den öffentlichen Verkehr als Verbinduugs - Straßen eine solche Wichtigkeithaben, daß die Befürwortung
zur Aufnahme eine Pflicht fei.

Euer Majestät treugehorsamsteStaude tragen deshalb die allerunterthänigste Bitte vor, Allcrgnädigst
befehlen zu wollen:

daß pro 1857 1. die Leppcrstraße,
2. die Dhünwald-Dabringhauser,
3. die

pro 1858 4. die Siegstraßc,
5. die Derschlag-Nothenmühler,
6. die Brüchemühle-Ncspcncr Straße

zu Bezirksstraßen erhoben werden.
In tiefster Ehrfurcht ersterben:c.

Düsseldorf, den 18. Qctober 1856.

Anlagen.

1. Verzeichnis der im Regierungs - Bezirke Cöln auf den Bezirksstraßen-Fonds aufzunehmenden
Straßen pro 1857.

1) Die Leppcrstraße von Gngelstirchcn auf der Cöln-Olper Straße durch das
Lcpperthal bis Maricnhaide au der Born-Gummcrsbacher Staatsstraße . . . 4700

2) die Dhüuwald-Dabringhaufer Straße von Dhünwald an der Cöln-Bcr-
liner Staatsstraße über Odeudahl, Altcuberge nach Dabriughauseu im Negicrungs-
Bezirt Düsseldorf, welche iu Dabriughauseu au die von Kammerförstcr-Höhekommende
Straße anschließt ............. 2920

3) die Niederdorf - Kirchcip er Straße beginnt bei NicdcrdoUcndorf auf der
Beut-Honnefer Staatsstraße, führt nach Ober-Plais nnd Bnchholz uud mündet bei
Kircheip in die Cöln - Frankfurter Staatsstraße ....... 477?

Zusammen 1239? Ruthen.

2. Verzeichniß der im Regierungs - Bezirke Cöln auf den Bezirksstraßen-Fonds aufzunehmenden

Straßen prn 1858.

1) Die Siegstraße zwischen der Cöln - Frantfurtcr Straße bei Hardt und der Wiehl-
mündcr-Nother Lommunalstraßc über Citorf, Hcrchcn ...... 9765

2) Derschlag-Nothenmühler Straße geht bei Dcrschlag aus der Cöln-Ncspencr
Staatsstraße über Cickenhagen nach Nothemühle in die Coblenz-Miudener Staatsstraße 6312

Z) Brückermühlcr-Nespener Straße geht bei Vrückermühle aus der Wichlmüu-
der-Nother Straße aus und müudct bei Nespe in die Derschlag-NothenmühlerStraße 2112

Zusammen 18189 Nuthen.
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Merdnrchlauchttgster, Gro Mächtigster König!
Hllergniidigster König und Herr!

Durch die seit 1846, mithin seit 10 Jahren aufeinander gcfolgten bekannten Mißernten der 22) Maß der Weinmost-
Weiuerträge iu der Nheinprovinz ist der größte Theil der Weinproouccnten in derselbennicht Steuer für das Iah« 1856.
allein sehr verschuldet, sondern sogar in eine sehr große drückende Noth gekommen, die tun so größer für
dieselbensich steigern wird, als anch in dem gegenwärtigenJahre die Wcinercsecnz in der Nheinprovinz
abermals als sehr gering und gehaltlos anznnchmcn ist; mithin der Erlaß der diesjährigen Weiumoststcuer
den verarmten Winzern als eine wenn auch nur kleine Erlcichteruug zu wüuschenist, nnd zwar mit dem
weiter auszusprcchcudcuWuuschc, daß ein solcher Akt der Gnade dem schwer heimgesuchten armen Winzer
alsbald zn Theil werde, da nach dem Verlauf von 4—6 Monaten die von dem armen Winzer erzielten
geringen Prodncte alsdann in der zweiten, dritten Hand von Speculautcu, welche mit der Nebeuahmeder
zu zahlenden Moststeucr kauften nnd welche,: sonach alsdanu der Gnaden-Erlaß zn gntc kommen würde, sich
befinden werden. Außerdem würden auch noch bei alsbaldigcr Erthcilnng des Gnaden-Nachlaß-Alts dem
Staate die sehr erheblichen Kosten der Moststencr - Anfnahme erspart werden.

Nach dieser untcrtheinigstenDarstellung erlauben sich die treugchorsamstcStaude das bittende Ansuchen
zu stellen: Daß es Encr Königlichen Majestät gefallen möge, für 1856 die Moststencr den Wcinproducen-
ten in der Nheinprovinz in Gnaden alsbald zu erlasseu.

Wir ersterben:c.
Düsseldorf, den 23. Oktober 1856.

Merdurchlnnchtigster, Eroßmiichtigstcr König!
Allergniidigster König nnd Herr!

Tchon im Jahre 1851 haben Euer Majestät treugchorsamstcStaude ciueu Autrag, die Ge- 23) Gemeinde Klrchberg.
mcinde Kirchberg im Ncgicrungs-Bezirk Coblcnz in die Reihe der Städte wieder anfznnehmcn, zu befür¬
wortet! sich gestattet uud dem Königlichen Herrn Landtags - Eommisfar davon Mittheilung gemacht. Am
25. September 1852 ist hicranf ein Bescheid ergangen, wodurch erkaunt wird, daß zwar für den Antrag
mehrere Umstände sprechen, es jedoch nicht angemessenerscheine, vor dem Abschlüsse der legislativen Be¬
rathung über die Negclung der Gemeinde-Verfassungin der Nheinprovinz eine Gntscheidnng herbei zu führen.

Da nunmehr dnrch den Erlaß der Gesetze vom 15. Mai 1856 die Gemeinde-Angelegenheit geregelt
ist, die Gemeinde Hlirchdcrg auch ihreu Autrag erneuert hat, so gestatten sich die trengchorsamstcnStände
an Euer Königliche Majestät die ehrfurchtsvolleBitte zu richten: daß es Euer Majestät gefallen möge, die
Vertretung der Gemeinde Kirchberg im Stande der Städte uud die Verfctzuugderselbenaus der vierten in
die dritte GewerbeftcuerstufcAllcrgnädigst zn befehlen.

Wir ersterben:c.
Düsseldorf, den 20. Octobcr 1856.

Merdurchllluchtigster, GroßmiichtigsterKönig!
Allergulldigstcr König und Herr!

Unter den Vcwillignngcn für Verbesserung der Provinzial-Archive und deren Einrichtungen, 24) Verbesserung der Pro-
welche Encr Königliche Majestät Allergnädigst auf die Anträge der gehorsamsten Stände der uwzial - Archive und deren
Nheinprovinz vom Jahre 1854 zu geuchmigcugeruht haben, befindet sich auch diejenige, daß ^umchwng.
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für wieder aufzulaufendeGeschichtswcrke und Urkunden, anch Anfertigung von Copien aus anderen Urkunden,
Dokumenten aller Art, Pläne, Stamm- und Ahnentafeln, Wappen, Siegel-Abdrücke :c>, welche auf die
Provinz Bezug haben, inglcichen zur Vervollständigung der Archiv-Bibliothekenfür jedes der beiden Archive
zn Düsseldorf und zu Coblenz die Summe von jährlich 100 Thalern anf zwei Jahre aus dem Fonds des
zur Verfügung stehendenZinscnbctrages der Nhein. Provinzial-Hülfs-Kasse Allerhöchstgestattet wurde.

Diese Bewilligung ertheilten Euer KöniglicheMajestät ausdrücklichmit der Aussicht auf uoch feruer-
wcitc Fonds-Gcuchmiguug, wenn diese in Znkunft dem Landtage angemessenund zweckmäßigerscheinen
möchte. Hieranf haben es die Stände der Nheinprovinz für die Zwecke der Archive nothwendig und nützlich
erkannt, daß zn derselbenBenutzung die Summe vou jährlich 200 Thalern aus denselbenFonds auf noch
sechs folgende Jahre ausgesetztwerdeu möge.

Wir bitten allcrnntcrthänigst, diesem ganz gehorsamstenAntrage die Allerhöchste Königliche Genehmi¬
gung angedeihcn zn lassen.

In allertiefstcr Ehrfurcht ersterben:c.
Düsseldorf, den 22. October 1856.

Merdurchlanchtigstrr, GroßmiichtigstcrKönig!
Mergniidigster König und Herr!

25) Ständische Negistta- Encr KöniglicheMajestät haben in dem Landtags-Abschiedevon dem 7. November 1841 (Nr.
tm-und Kanzlei°Insv°ct°r-18) Allcrgnädigst zn gestatten geruht, daß dem ständischenRcgistrator eine fixirte jährliche
^^' Befolduug von 100 Thalern aus ständischenFonds gezahlt werde. Derselbe hat anßcrdcm

während der Daner der ständischen Vcrsammlnng 2 Thaler Diäten und 100 Thaler Micthscntschädignng,
letztere jedoch widerruflich bezogen.

Euer Königliche Majestät haben ferner in dem Landtags-Abschiede vom 2. October 1854 (Nr. 23)
dem Wnnsche der Stände, daß dem Negieruugs-Kauzlisteu Weyh ein fortlaufeudes Gehalt vou 50 Thaleru
jährlich gewährt werde, Allcrgnädigst zu willfahren gcrnht.

Dnrch den Dicnstaustritt des ständischen Ncgistrators nnd durch den Tod des :c. Weyh sind beide
Stellen erledigt worden, und wir haben im Interesse der Geschäftsführnng nud um eiu Ersparnis; herbei
zn führen, es für zweckmäßigerachtet, dieselben vereinigt einem einzigen Beamten zu übertragen, welcher
befähigt ist, nnscrcr Kanzlei vorznstchen, nnser Archiv nnd nnscrc Bibliothek gehörig zn verwalten. Wir
haben dazu dcu vr. pllil. Harlcß, Gehülfe in dem Königlichen Provinzial-Archive zu Düsseldorf, mit der
Aussicht auf ciuc fixirte jährliche Besoldung von 150 Thalern, neben 2 Thaler Diäten während der Dauer
des Laudtages, ausersehen.

Euer Königliche Majestät erlauben sich daher trcugchorsamstc Stände allernnterthänigst zu bitten,
Allcrgnädigst gestatten zn wollen, daß die jetzt combinirte nnd einzige ständische Beamtenstelle mit einer
fixirtcn jährlichen Nesoldnng von 150 Thalern aus provinziellen Mitteln dotirt werde.

Wir ersterben:c.
Düsseldorf, den 25 October 1856.
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